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Verbraucheranfragenach dem Verbraucherinformationsgesetz

betreffendÖz UrfaDönerGrillhaus,Wilhelmstraße50,74074Heilbronn;

hier:BescheidbezüglichderInformationsgewährung

DieStadtHeilbronn,Ordnungsamt,AbteilungVeterinärwesenundLebensmittelüberwachung,erlässt

aufdenAntragvom 06.06.2019folgenden

I. Bescheid

1. Dem AntragaufMitteilungderZeitpunktederbeidenletztenlebensmittelrechtlichenBetriebs-

überprüfungenindem o0.g.BetriebsowiederhierbeifestgestelltenBeanstandungenwirdstatt

gegeben.

2. DerInformationszugangwirddurchschriftlichesInformationsschreibengewährt.DerAntrag

aufZugangsgewährungperE-MailunddurchHerausgabedes Kontrollberichteswirdinsoweit

hinsichtlichderArtderZugangsgewährungabgelehnt.

3. Dem o.g.BetriebwirdeinZeitraumvonzweiWochenab BekanntgabedieserEntscheidungan

denBetriebzurEinlegungvonRechtsbehelfeneingeräumt.DieInformationsgewährungerfolgt

unmittelbarnachAblaufdiesesZeitraums.Im FalleinesAntragsnach$80Absatz5Verwal-

tungsgerichtsordnungdurch deno.g.BetriebinnerhalbdiesesZeitraumserfolgtdieInformati-

onsgewährunginnerhalbeinerWoche nachUnanfechtbarkeiteinereventuellenAblehnungdes

AntragsdurchdiezuständigenVerwaltungsgerichte.

4. DerBescheidergehtgebührenfrei.
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Il. Begründung

Sachverhalt

Mit Antrag vom 06.06.2019 habenSie überdas Internetportal „Topf Secret“ von foodwatch und Frag-

DenStaat, unter Berufung auf 8 2 Absatz 1 Verbraucherinformationsgesetz(VIG), die Mitteilung der

Zeitpunkte derbeidenletzten lebensmittelrechtlichen Betriebsüberprüfungenbei dem o.g. Betrieb,

die Mitteilung, ob es hierbei zu Beanstandungen kam,sowie für den Fall von Beanstandungendie Her-

ausgabe des entsprechenden Kontrollberichtes beantragt. Antwort habenSie auf elektronischem
Wege(per E-Mail) erbeten.

Mit Schreiben vom 06.06.2019 wurdenSie darauf hingewiesen, dass gemäß$ 5 Absatz 2 Satz 4 VIG

dem betroffenen Betrieb auf dessen Nachfrage hin der Name unddie Adresse des Antragstellers zwin-

gend offen zu legensind, und um Mitteilung gebeten, ob Sie unter dieser Maßgabe an Ihrem Antrag

festhalten. Mit E-Mail vom 06.06.2019 habenSie mitgeteilt, dass Sie Ihren Antrag aufrechterhalten.

Zu Ihrem Antrag wurdederbetroffene Betrieb mit Schreiben vom 21.06.2019 gemäß $ 5 Absatz 1 VIG

in Verbindung mit $ 28 Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVfG) angehört. Der Betrieb äußerte

sich am 08.07.2019 telefonisch. Eventuelle Beanstandungen würden vom Betrieb umgehendabge-

stellt, so dass die aus älteren Berichten hervorgehendenInformationen zum aktuellen Zeitpunktnicht

mehr richtig seien.

Rechtliche Würdigung

Dem 0.g. Antrag ist in dem aus dem Tenorersichtlichen Umfangstattzugeben.

zul.

Nach $2 Absatz 1 Nr. 1 VIG hat jeder nach Maßgabe des VIG Anspruch auffreien Zugang zu Daten über

von den zuständigenStellen festgestellten nicht zulässigen Abweichungen von Anforderungendes

Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und des Produktsicherheitsgesetzes, der auf-

grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnungen, der unmittelbar geltenden Rechtsakte der Eu-

ropäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Union im Anwendungsbereich der genannten Ge-

setze sowie MaßnahmenundEntscheidungen, die im Zusammenhang mit den genannten Abweichun-

gen getroffen wordensind.

Bei den Betriebsprüfungen handelt es sich um Kontrollen, die auf Grundlage der Verordnung(EG) Nr.

882/2004 durchgeführt werden. Die Lebensmittelüberwachungsbehördenkontrollieren, oballe rele-

vanten Rechtsvorschriften eingehalten werden,darunterinsbesonderedie grundsätzlichen Pflichten

und Verbote, die im LFGB und weiteren europäischen undnationalen Vorschriften festgelegt sind.

Hierzu gehört insbesonderedie Prüfung derBetriebs-, der Prozess- und der Personalhygiene sowie die

Prüfung, ob derBetrieb die Vorschriften über die Information der Verbraucher über die Lebensmittel

einhält. Bei den begehrten Informationen handelt es sich um Informationenzufestgestellten, nicht

zulässigen Abweichungen von Anforderungendes europäischen und nationalen Lebensmittelrechts.

Die Informationen über Beanstandungenbeidenletzten beiden Betriebskontrollen sind daher sach-

lich vom Informationsanspruch umfasst.
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Ausschluss- und Beschränkungsgründenach 8 3 und 8 4 Absatz 3 bis 5 VIG bestehennicht.

Es ist keine Voraussetzungfür den Informationszugang,dassfestgestellte Abweichungennoch andau-

ern. Denn auch Informationen überbeseitigte Mängelaus der jüngeren Vergangenheit sind grundsätz-

lich geeignet, zur Transparenz am Markt beizutragen (VG Würzburg, Beschluss vom 08.01.2018, W8S

17.1396 - juris Rn. 33). Sämtliche Feststellungen derBetriebskontrollen bilden indes nur den jeweili-

gen Kontrollzeitpunkt ab und lassen keine Rückschlüsse auf den Fortbestand etwaig beanstandeter

Umständezu.

Es ist indes darauf hinzuweisen,dass die informationspflichtige Stelle gemäß $ 6 Absatz 3 Satz 1 VIG

nicht verpflichtetist, die inhaltliche Richtigkeit der gewährten Informationen zu überprüfen. Der Stadt

Heilbronn bekannt gewordeneHinweise auf Zweifel an der Richtigkeit werden entsprechend8 6 Ab-

satz 3 Satz 2 VIG mitgeteilt. Derzeit sind keine Hinweise auf Zweifel an der Richtigkeit bekannt.

Zu 2.

Die Erfüllung des Auskunftsansprucheserfolgt gemäß$ 6 Absatz 1 VIG durch Auskunftserteilung, Ge-

währungvon Akteneinsicht oderin sonstiger Weise. Wird eine bestimmte Art des Informationszugangs

begehrt, so darf dieser nur aus wichtigem Grund auf andere Art gewährt werden.Die Informationen

sollen für die Verbraucherinnen und Verbraucherverständlich dargestellt werden.

Sie haben um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail) und im Fall von Beanstandungen um Her-

ausgabedes entsprechendenKontrollberichtes gebeten. Der von Ihnen begehrtenArt des Informati-

onszugangs wird aus folgenden Gründennicht entsprochen:

Die Anfrageist über eine Internetplattform gestellt worden undTeil von derzeit stattfindenden Mas-

senanfragenandie für die Lebensmittelüberwachungzuständigen Behörden.In der ersten „Welle“

von Anfragen überdiese Plattform, war zudem ein Widerspruch gegendie Weitergabe der Daten der

Antragsteller an die betroffenen Betriebe enthalten; die Anträge sollten damit aus dem Schutz der

Anonymität herausgestellt werden. Angesichts dieser Umständeist es erforderlich, sicherzustellen,

dass Anträge nur von tatsächlich existierenden natürlichen oderjuristischen Personengestellt werden

und keine Personen„erfunden“ oder Anträge unter NamenDritter gestellt werden, die selbst hiervon

keine Kenntnis haben. Daher werdenalle Anträge, die im Rahmenderaktuellen Massenanfragen über

diese Plattform gestellt werden, ausschließlich auf schriftlichem Wege beantwortet.

Kontrollberichte könnennicht herausgegeben werden,da das VIG nur einen Zugang zu bestimmten-

in $ 2 VIG aufgelisteten - Informationen vorsieht. Die Auskunft beschränktsich daher auf Informatio-

nen nach $ 2 Absatz 1 Nr. 1 VIG und damit auf Daten überfestgestellte, nicht zulässige Abweichungen

von Anforderungen nach dem Lebensmittelrecht. Weitere allgemeine Informationenfallen nicht unter

den Informationsanspruch aus $ 2 Absatz 1 VIG und werden dahernicht herausgegeben.

Zu3.

Widerspruch und Anfechtungsklage haben gemäß 8 5 Absatz 4 VIG in denin$2 Absatz1Satz1Nr.1

VIG genanntenFällen keine aufschiebende Wirkung; um solche Informationen geht es hier. In diesen
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Fällen darf der Informationszugangerst erfolgen, wenn die Entscheidung über den Antrag dem be-

troffenen Betrieb bekanntgegeben und ihm ein ausreichenderZeitraum zur Einlegung von Rechtsmit-

teln eingeräumt wurde, der 14 Tage nicht überschreitensoll.

Dem betroffenen Betrieb wird für die Einlegung von Rechtsmitteln ein Zeitraum von 14 Tageneinge-

räumt. Der Zugang zu denInformationen wird nach AblaufdieserFrist gewährt.

Da Widerspruch und Anfechtungsklage keine aufschiebende Wirkung haben,kannderbetroffene Be-

trieb nach 8 80 Absatz 5 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) beim zuständigen Verwaltungsgericht

Stuttgart einen Antrag auf Anordnungder aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs bzw. der Klage

stellen. Falls der Betrieb einen solchen Antrag innerhalb dero.g.Frist stellt, wird vor Informationsge-

währungder rechtskräftige Abschluss dieses Verfahrens deseinstweiligen Rechtsschutzes abgewar-

tet, weil andernfalls der Rechtsschutz des Betriebesins Leereliefe.

zZu4.

Die Kostenentscheidungberuht auf $ 7 Absatz 1 VIG.

il. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegendiesen Bescheid kanninnerhalb eines Monats nach Bekanntgabebeider Stadt Heilbronn mit

Sitz in Heilbronn Widerspruch erhoben werden.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag


